jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 43 StLHG Geldmittelbereitstellung

StLHG - Steiermarkisches Landeshaushaltsgesetz 2014

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.09.2025

(1) Mit dem Wirksamkeitsbeginn der bindenden Grundlage der Mittelverwendung @& 39) hat die Landesregierung dafr
zu sorgen, dass den haushaltsfuhrenden Stellen die zur Leistung der Auszahlungen des Landes notwendigen
Geldmittel in dem AusmalRe bereitgestellt werden, in welchem dies zur Erfullung falliger Verpflichtungen erforderlich

ist.

(2) Fur die Erfullung von Zahlungsverpflichtungen des Landes ist die Falligkeit nach Maligabe der jeweils verfigbaren
Geldmittel und im Einklang mit den im§ 2 Abs. 1genannten Zielen sowie unter Beachtung der Regeln des
wirtschaftlichen Verkehrs zu vereinbaren. Hierbei ist insbesondere davon auszugehen, dass vor Empfang der
Gegenleistung Auszahlungen des Landes (z. B. fir An- oder Vorauszahlungen) nur geleistet werden dirfen, sofern die
Verpflichtung zur Leistung gesetzlich bestimmt ist oder vertraglich vereinbart wurde.

(3) Die Landesregierung hat zur Sicherstellung der Zahlungsbereitschaft gemaR Abs. 1 eine Liquiditatsplanung
durchzufiihren und eine ausreichende Liquiditat zu halten, die hiefur erforderliche Liquiditatsreserve darf 33% des
Finanzierungsrahmens des jeweiligen Landesbudgets nicht Ubersteigen. In diese Liquiditatsreserve ist fur
unvorhersehbaren, unterjahrig auftretenden Personalaufwand im Bereich der Allgemeinen Verwaltung eine Reserve
im Ausmal von 5% des Aktivitatsaufwandes aufzunehmen, die von der fir das Personalwesen zustandigen
Zentralstelle zu bewirtschaften ist. Die Veranlagung von Geldmitteln obliegt der Landesregierung, die diese in
Abstimmung mit dem Liquiditatsplan so anzulegen hat, dass bei Bedarf dartber verflgt werden kann.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stlhg/paragraf/39
https://www.jusline.at/gesetz/stlhg/paragraf/2
file:///

	§ 43 StLHG Geldmittelbereitstellung
	StLHG - Steiermärkisches Landeshaushaltsgesetz 2014


